
Gesellschaft, ihren kontinuierlichen Fortschritt gerichtete Rolle des 
sozialistischen Staates in prägnanter Weise Ausdruck.

3. Absatz 2 regelt die besondere Verantwortung des Minister- ARTIKEL 78 
rates für die Ausarbeitung der Prognosen, die Lösung der Aufgaben 
bei der Gestaltung des ökonomischen Systems des Sozialismus als dem 
Kernstück des entwickelten sozialistischen Gesellschaftssystems 
und der plawnäßigen Leitung der Volkswirtschaft. Das entspricht der 
entscheidenden Bedeutung der ständigen Festigung der Wirtschafts
kraft für die allseitige Stärkung des sozialistischen Staates und die 
planmäßige Verbesserung der materiellen, kulturellen und sozialen 
Lebensverhältnisse der Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik.

Die Tätigkeit des Ministerrates ist darauf gerichtet, alle Vor
züge des sozialistischen Gesellschaftssystems planmäßig zur Geltung 
zu bringen und die Aufgaben der wissenschaftlich-technischen Revo
lution mit dem höchsten Nutzeffekt für die Bürger der Deutschen 
Demokratischen Republik und ihren Staat zu meistern. Der Minister
rat verbindet durch seine Maßnahmen die volkswirtschaftliche Pla
nung durchgängig und genau mit der volkswirtschaftlichen Rech
nungsführung der Betriebe, Kombinate und Vereinigungen Volks
eigener Betriebe. Er fördert auf der Grundlage der zentralen staat
lichen Planung und Leitung die Entfaltung der Eigenverantwortung 
und Initiative der sozialistischen Warenproduzenten und der örtlichen 
Staatsorgane. Die Führungstätigkeit des Ministerrates ist entspre
chend dieser eindeutigen Schwerpunktbestimmung darauf konzen
triert,
- die ständige Arbeit an der Prognose der Hauptentwicklungsrich

tungen der Produktivkräfte zu organisieren und zu gewährleisten
- eine langfristige wissenschaftliche Vorbereitung der Entschei

dung von Grundfragen der gesellschaftlichen, staatlichen und 
volkswirtschaftlichen Entwicklung zu sichern

- die grundlegenden Strukturentscheidungen zu treffen und ihre 
Durchführung zu gewährleisten
das sozialistische Wirtschaftsrecht, das der Verwirklichung des 
ökonomischen Systems des Sozialismus dient, zu gestalten und 
praktisch durchzusetzen
die Kontrolle über die Durchführung der in den staatlichen Plä
nen, Gesetzen, Erlassen und Beschlüssen festgelegten Hauptauf
gaben zu organisieren.
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